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Gemeinde Gutach i.Br. 
Landkreis Emmendingen 

 

SATZUNGEN DER GEMEINDE GUTACH I.BR. 

über 

 

a) die 3. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-Nord Teilbereich Burgerhof 
I“ und 

b) den Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Geltungsbereich der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-Nord Teilbereich Burgerhof I“ 

 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach i.Br. hat am __.__.____ 

a) die 3. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-Nord Teilbereich Burgerhof I“ und 

b) den Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebau-
ungsplans „Ortsetter Gutach-Nord Teilbereich Burgerhof I“ 

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzungen beschlossen: 

 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 (GBl. S. 
313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 

 
 

§ 1 

Gegenstand der Änderung 

Gegenstand der Änderung ist der Bebauungsplan „Ortsetter Gutach-Nord Teilbereich Burgerhof 
I“ vom 24.05.1983 in der Fassung der 2. Änderung vom 01.06.1989 (Genehmigung). 

 

 

§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für die 3. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-
Nord Teilbereich Burgerhof I“ und den Erlass örtlicher Bauvorschriften ergibt sich aus dem 
zeichnerischen Teil (Deckblatt) vom 17.11.2020. 

§ 3 



 

Inhalt der Änderung 

Nach Maßgabe der Begrünung vom 17.11.2020 

 wird der zeichnerische Teil des Bebauungsplans durch ein Deckblatt für die Grundstü-
cke Flst.Nrn. 384, 384/1 und 384/2 geändert, 

 werden die planungsrechtlichen Festsetzungen für den Deckblattbereich entsprechend 
den beigefügten Festsetzungen neu gefasst, 

 werden die örtlichen Bauvorschriften für den Deckblattbereich entsprechend den beige-
fügten örtlichen Bauvorschriften neu erlassen, 

 werden die Hinweise für den Deckblattbereich entsprechend den beigefügten Hinweisen 
neu hinzugefügt. 

 

§ 4 

Bestandteile der Änderung 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans besteht aus 

a) dem zeichnerischem Teil – Bebauungsplan (Deckblatt), M 1:500 vom 17.11.2020 

b) den neu erlassenen planungsrechtlichen  
Festsetzungen für den Deckblattbereich vom 17.11.2020 

c) den neu erlassenen örtlichen Bauvorschriften für den  
Deckblattbereich vom 17.11.2020 

 

2. Beigefügt sind 

a) die gemeinsame Begründung mit den Belangen des Umweltschutzes  vom 17.11.2020 

b) die artenschutzfachliche Begutachtung  vom 27.05.2020 

 

 

§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans und die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbe-
reich der 3. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter Gutach-Nord Teilbereich Burgerhof I“ 
treten mit ihrer Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
 
Gutach i.Br., den __.__.____ 
 
 
 
 
 
Urban Singler, Bürgermeister 
 
 
 



 

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
Gutach i.Br. übereinstimmen. 
 
Gutach i.B., den __.__.____ 
 
 
 
Urban Singler 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der __.__.____  
 
 
Gutach i.Br., den __.__.____ 
 
 
 
Urban Singler 
Bürgermeister 
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Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden für den Deckblattbereich neu 
gefasst und die örtlichen Bauvorschriften für den Deckblattbereich neu erlas-
sen. Die bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bau-
vorschriften haben für den Deckblattbereich keine Gültigkeit mehr. 

Für den Deckblattbereich gelten folgende planungsrechtlichen Festsetzungen 
und örtlichen Bauvorschriften: 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. 
I S. 1728) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) 

1.1.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Nutzungen nach § 4 (2) Nr. 3 BauNVO (Anla-
gen für sportliche Zwecke) nicht zulässig. 

1.1.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind die Ausnahmen nach § 4 (3) Nrn. 4 und 5 
BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

 Zahl der Vollgeschosse, 
 Grundflächenzahl (GRZ), 
 Geschossflächenzahl (GFZ). 

1.2.2 Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf durch Tiefgaragen und andere bauli-
che Anlagen, die unter der Erdoberfläche liegen überschritten werden bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,85, wenn die nicht überbauten Dächer mit einer Substrat-
schicht von mindestens 20 cm überdeckt und begrünt sind. 
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1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1 Die maximal zulässige Traufhöhe (TH) wird in m.ü.NHN (Höhenstatuszahl 170) 
festgesetzt und ist dem Planeintrag zu entnehmen. Als Traufhöhe gilt der Schnitt-
punkt der äußeren Wandfläche mit der Oberkante der Dachhaut. 

Hinweis: Siehe Überschreitungsmöglichkeiten bei Dachaufbauten und –einschnitten 
unter Ziffer 2.1. 

1.3.2 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) wird in m.ü.NHN (Höhenstatuszahl 170) 
festgesetzt und ist dem Planeintrag zu entnehmen. Als Firsthöhe gilt die obere 
Dachbegrenzungskante. 

1.3.3 Die maximal zulässige Höhe der Tiefgarage wird auf 286,70 m.ü.NHN (Höhensta-
tuszahl 170) festgesetzt. Die Höhe wird gemessen an der Oberkante der äußeren 
Dachhaut der Tiefgarage (Dachabdichtung). 

1.3.4 Untergeordnete Bauteile wie Aufzugsüberfahrten, Abluftanlagen, Dachaustritte, 
Technikräume, Schornsteine und Antennenanlagen auf baulichen Anlagen dürfen 
die festgesetzte Gebäudehöhe bis zu 1,5 m überschreiten, wenn sie mindestens 
1,5 m von der Dachkante zurückversetzt sind. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die offene Bauweise (siehe Planeinschrieb). 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.5.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.5.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs und Terrassen-
überdachungen, sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervor-
bauten dürfen die Baugrenzen bis zu 1,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter 
als 5,0 m sind und über das jeweilige Baugebiet nicht hinausragen (z. B. in die Ver-
kehrsfläche oder den Gehweg). 

1.6 Garagen, Carports und Stellplätze 
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO) 

1.6.1 Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
(Baugrenzen) zulässig. Tiefgaragen sind auf dem gesamten Grundstück zulässig. 
Carports sind definiert als überdachte Stellplätze. 

1.6.2 Kfz-Stellplätze und überdachte Fahrrad-Stellplätze sind nur innerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche (Baufenster) und in den festgesetzten Zonen für Stellplät-
ze (St) zulässig. Offene, nicht überdachte Fahrrad-Stellplätze sind im gesamten 
Baugebiet zulässig. 

1.6.3 Die maximale Traufhöhe von Garagen und Carports beträgt 3,5 m bezogen auf das 
natürliche Gelände gemessen an den vier äußeren Gebäudeeckpunkten (arithmeti-
sches Mittel). 

1.6.4 Einhausungen der Tiefgaragenzufahrt dürfen eine maximale Höhe von 1,50 m nicht 
überschreiten. Die Höhe wird gemessen zwischen der oberen Dachbegrenzungs-
kante und der Höhe der Erschließungsstraße auf der Mitte der Fahrbahn, gemessen 
am Mittelpunkt der Tiefgarageneinfahrt senkrecht zur Straße. 
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1.7 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

1.7.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen (z.B. Fahrradunterstand, Müll-
behältereinhausungen) müssen mit ihrer äußersten Gebäudekante von der Er-
schließungsstraße (Gehweg bzw. Straße) einen Mindestabstand von 1,0 m einhal-
ten. 

1.7.2 Die maximale Gebäudehöhe von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenanla-
gen beträgt 3,0 m, bezogen auf das natürliche Gelände gemessen an den vier äu-
ßeren Gebäudeeckpunkten (arithmetisches Mittel) und der oberen Dachbegren-
zungskante. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind, sofern sie nicht über 
einer Tiefgarage liegen, in einer wasserdurchlässigen Bauweise (z.B. Pflaster mit 
Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, wasserge-
bundene Decke) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine entsprechende Nei-
gung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen anzuschließen. 

1.8.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Konta-
mination des Bodens durch Metallionen zu erwarten ist. 

1.8.3 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung festgesetzt (z.B. LED-Leuchten). Die Leuchten sind staubdicht und so 
auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt 
und nicht in Richtung des Himmelskörpers. 

1.9 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

1.9.1 Innerhalb des Plangebiets sind je angefangener 500 m² Grundstücksfläche mindes-
tens ein standortheimischer Laubbaum oder ein hochstämmiger Obstbaum und 2 
standortheimische Sträucher zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

1.9.2 Bei Abgang oder Fällung eines Baumes oder Strauches im Plangebiet ist ein ver-
gleichbares Gehölz nachzupflanzen 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) 

 
 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Als Dachform sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 35 – 45° zulässig. 

2.1.2 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote, braune, graue bis schwarze Ziegel, 
Bitumenschindeln oder Dachsteine zulässig. 

2.1.3 Nebengebäude, Garagen und Carports sind mit einem der Dachneigung des Haupt-
gebäudes entsprechenden Dach zu versehen. Unabhängig von der Dachform des 
Hauptgebäudes sind flache und flachgeneigte Dächer (0° - 5° Dachneigung) von 
Garagen, Carports, Nebengebäuden, überdachten Fahrrad-Stellplätzen und Tiefga-
ragenzufahrten in Verbindung mit einer vegetativen Dachbegrünung (Mindestsub-
strathöhe 5 cm, extensive Pflege) zulässig. 

2.1.4 Die Dächer von Tiefgaragen, die nicht überbaut oder durch Wege- und Stellplatzflä-
chen in Anspruch genommen werden, sind mit einer Substratschicht von mindes-
tens 20 cm zu überdecken und zu begrünen. 

2.1.5 Dachaufbauten sind in Form von Schlepp,- Giebel- oder Dreiecksgauben bis jeweils 
maximal 5,00 m Breite zulässig. Dies gilt auch für Wiederkehr und Zwerchhaus. Die 
Gesamtbreite aller Dachaufbauten darf horizontal gemessen 2/3 der Dachfläche 
nicht überschreiten. 

2.1.6 Es ist nur eine Gaubenform pro Dachfläche zulässig. Giebel- und Dreieckgauben 
müssen mindestens dieselbe Dachneigung wie das Hauptdach aufweisen. Der seit-
liche Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte zu den Ortgängen (seitliche 
Dachbegrenzungskante) sowie zueinander muss mindestens 1,0 m betragen. Der 
Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte zum Hauptfirst, gemessen parallel 
zur Dachfläche, muss vertikal gemessen mindestens 1,0 m betragen. Bei Herstel-
lung einer Wiederkehr kann auf den oberen Abstand verzichtet werden. 

2.1.7 Dacheinschnitte (Loggien) sind auf der gesamten Breite zulässig, wenn sie einen 
Abstand (horizontal gemessen) von mindestens 1,0 m zu den Ortgängen aufweisen. 

2.1.8 Die Traufe von Dachaufbauten, Wiederkehren, Zwerchhäusern und Dacheinschnit-
ten dürfen die festgesetzte Traufhöhe (TH) um bis zu 2,0 m überschreiten. 

2.1.9 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder reflektierende Materialien sind im 
gesamten Gebiet nicht zulässig. 

2.1.10 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, (Photovoltaik, Solartherme) 
sind ausschließlich auf Dachflächen zulässig. 
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2.2 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und 
dauerhaft zu unterhalten. Flächenabdeckungen mit Schotter/Kies (z.B. sogenannte 
Schottergärten) sind nicht zulässig. 

2.2.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 

2.3 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sowie zur angrenzenden öffentlichen 
Grünfläche sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m zulässig. Ge-
schlossene Einfriedungen (Beton- oder Natursteinmauern) sind bis zu einer Höhe 
von maximal 0,40 m zulässig. 

2.3.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig, der 
Abstand von Hecken und Hinterpflanzungen zur öffentlichen Verkehrsfläche muss 
mindestens 0,50 m betragen. Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig. 

2.4 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohngebäu-
de zu konzentrieren. Satellitenantennen sind farblich der dahinterliegenden Gebäu-
defläche (Fassade oder Dach) anzupassen. 

2.5 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
bei Wohnungen mit mehr als 65 m² Wohnfläche festgesetzt. Ergibt sich eine Bruch-
zahl, so ist auf die nächst höhere Stellplatzanzahl aufzurunden. Bei Wohnungen mit 
weniger als 65 m² Wohnfläche wird ein Stellplatz pro Wohneinheit festgesetzt. 
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3 HINWEISE 

3.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

3.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.3 Geotechnik 

Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB bildet im Plangebiet holozäner 
Auensand unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. Mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind, sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu 
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro und eine geotechnische Beratung durch ein privates In-
genieurbüro empfohlen. 

3.4 Grundwasser 

Erkenntnisse über Grundwasserstände im Planungsgebiet liegen nicht vor. Es kön-
nen keine gesicherten Werte zum mittleren Grundwasserhöchststand (MHW) und 
zum Grundwasserhöchststand (HHW) angegeben werden. Im Falle einer Unterkel-
lerung ist die vorhandene Grundwassersituation (MHW und HHW) durch ein hydro-
geologisches Gutachten eines Ingenieurbüros bzw. durch Schürfgruben oder Pro-
bebohrungen zu ermitteln. 

Baugrunduntersuchungen für den Bereich der Bebauung südlich der Kirchstraße 
zeigen auf, dass dort im Bereich der Neubebauung „Am Gutshof“ der Grundwasser-
spiegel am Sondiertag bei 2,98 m u. GOK bzw. 283,16 m.ü.NN lag. 

Bei der Gebäudeplanung sind die Grundwasserstände zu berücksichtigen. Die Un-
terkante  der  Gründung  sollte  den  mittleren  Grundwasserhochstand  (MHW)  
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nicht  unterschreiten. Sollte baubedingt in den MHW eingegriffen werden müssen, 
so ist dies im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit den zuständigen Be-
hörden abzustimmen. In den Bereich des höchsten Grundwasserhochstands (HHW) 
sollte  baulich  nur  eingegriffen  werden,  wenn  die  Bauteile  als  wasserdichte  
Wanne  ausgeführt werden. Wasserdichte Wanne bedeutet, dass ein gegen äuße-
ren hydrostatischen  Wasserdruck  druckwasserdichter  Baukörper  in  wasserun-
durchlässiger Bauweise zu erstellen ist.  

3.5 Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Allgemeine Bestimmungen 

 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

 Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des 
Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

 Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

 Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

 Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

 Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

 Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 
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3.6 Altlasten 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des abgegrenzten Bodenbelastungsgebiets 
durch den historischen Bergbau (großflächig siedlungsbedingt erhöhte Schadstoff-
gehalte in Böden). Es ist mit erhöhten Schadstoffgehalten des Bodens durch Arsen, 
Blei (bis ca. 250 mg/kg im Oberboden), Cadmium, Kupfer und Zink zu rechnen. 

Darüber hinaus ist die Fläche im Bodenschutz- und Altlastenkataster nicht erfasst. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Arbeitsstättenverzeichnis des Land-
kreises für das Flurstück Nr. 384, Gemarkung Gutach, eine erhebliche Anzahl von 
historischen, gewerblichen Nutzungen ausweist, die ggf. artlastenrelevant sein kön-
nen. Hierzu liegen allerdings keine konkreten Erkenntnisse vor. 

Vor einer Bebauung halten wird daher dringend empfohlen, eine historische Unter-
suchung (Recherche von u.a. Bau-, Gewerbeaufsichtsamtsakten u.a.m.) zu veran-
lassen auf deren Grundlage über die weiteren Schritte entschieden werden kann. Es 
ist davon auszugehen, dass am Standort nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen 
angetroffen werden, die im Zuge einer Umnutzung bodenschutz- oder abfallrechtlich 
relevant sind. Ggf. erforderliche altlastentechnische Sanierungsmaßnahmen können 
auf derzeitiger Informationsgrundlage nicht ausgeschlossen werden. 

3.7 Artenschutz 

Erforderliche Gehölzbeseitigungen sind entsprechend dem allgemeinen Schutz wild-
lebender Tiere nach § 39 BNatSchG außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis 31. 
September durchzuführen. 

Der Abriss des bestehenden Gebäudes ist im Zeitraum vom August bis September 
vorzunehmen, um ggfs. vorhandene Fledermäuse nicht zu gefährden. Ist ein Abriss 
außerhalb dieser Zeit notwendig, so muss das Gebäude vor dem Abriss nochmals 
durch einen Fachmann auf Fledermausbesatz hin geprüft werden. 

3.8 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich teilweise innerhalb des QHextrem. Mit der Änderung des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die seit 5. Januar 2018 in Kraft ist, wurden im 
§ 78b für Hochwasserrisikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
(HQextrem) weiterführende Anforderungen hinsichtlich der Aufstellung, Änderung 
und Ergänzung von Bauleitplänen festgelegt. Nach § 78c ist die Errichtung neuer 
Heizölverbraucheranlagen in Risikogebieten (HQextrem) verboten, wenn andere 
weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur 
Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. 
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Darstellung des Überschwemmungsgebiets HQ100 (blau) und HQextrem (hellblau) mit ungefährer Abgrenzung des 
Plangebiets (rote gestrichelte Umrandung) – ohne Maßstab, Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformati-
on und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Stand 16.09.2020 

In Hochwasserrisikogebieten (HQextrem) sollen bauliche Anlagen nur in einer dem 
jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden (§ 78b WHG). 
Durch bauliche Maßnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise und Nut-
zung können Schäden an Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder gar 
vermieden werden (Hinweis: Hochwasserfibel des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung).  

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist als private Hochwasservorsorge in Eigenverantwortung 
des Bauherrn bzw. seines Planers die Vermeidung und Verminderung von Hoch-
wasserschäden durch eine hochwasserangepasste Bauausführung (z.B. wasser-
dichte Wanne, Schutz vor Aufschwimmen, angepasste Erdgeschossfußbodenhöhe) 
und spätere Nutzung sicherzustellen. Hierbei sollte auch der Schutz der geplanten 
Tiefgarage berücksichtigt werden. 

Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Risikogebieten ist verboten, 
wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretba-
ren Kosten zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet 
werden kann. Sofern der Bau einer Heizölverbraucheranlage vorgesehen ist, ist die-
se der zuständigen Behörde sechs Wochen vor der Errichtung mit den vollständigen 
Unterlagen und Nachweisen anzuzeigen. 

Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gelten in hier 
besondere Schutzvorschriften. In hochwassergefährdeten Gebieten ist die „Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) in der 
aktuellen Fassung anzuwenden. 

Aufgrund des verbleibenden Hochwasserrisikos muss damit gerechnet werden, 
dass nur ein eingeschränkter Versicherungsschutz für die Gebäude gewährt wird. 

Im Internet sind auf dem umfassenden Informationsportal „www.hochwasserbw.de“ 
Kompaktinformationen zur Hochwasservorsorge, hochwasserangepasstem Bauen 
und weiteren Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-Risiko-bewusst 
planen und bauen" erhältlich. Die „Hochwasserschutzfibel" informiert über Objekt-
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schutz und bauliche Vorsorge und ist zu finden auf: 
https://www.bmub.bund.de/publikation/hochwasserschutzfibel-objektschutz-und-
bauliche-vorsorge/. 

3.9 Leitungen 

Im Plangebiet liegen Leitungen der Netze BW GmbH. Zur Vermeidung von Schäden 
an bestehenden Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen auf das Einho-
len von Lageplänen hinzuweisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei 
der Netze BW GmbH angefordert werden:  Netze BW GmbH, Meisterhausstr. 11, 
74613 Öhringen, Tel. (07941)932-449, Fax.(07941)932-366, Leitungsauskunft-
Nord@netze-bw.de 

 

Leitungsplan der Netze BW GmbH aus der Stellungnahme vom 27.07.2020 

3.10 Anschlüsse der bnNetze 

Hausanschlüsse werden nach den technischen Anschlussbedingungen der bnNetze 
GmbH, den Bestimmungen der NDAV und den Maßgaben der einschlägigen Re-
gelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung an die DIN 
18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt.  

Der Hausanschlussraum ist an der zur Straße zugewandten Außenwand des Ge-
bäudes einzurichten und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind 
geradlinig und auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung bis in den 
Hausanschlussraum zu führen. 

 

Gutach i.Br., den  
 
 
 
 
Urban Singler 
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